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Regeste

Art. 28 IVG. Art. 16 ATSG. Invaliditätsbemessung. Tabellenlohnabzug. Parallelisierung
ohne "Parallelisierungsselbstbehalt" (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 19. und 23. Juni 2015, IV 2013/31).

Erwägungen

E. 1
Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin mit der angefochtenen Verfügung
vom 6. Dezember 2012 eine Rente ab dem 1. Januar 2013 zugesprochen und ihr eine
Rentennachzahlung für den Zeitraum vom 1. Mai 2009 bis zum 31. Dezember 2012 in
Aussicht gestellt. Diese Rentennachzahlung ist am 7. Februar 2013 verfügt worden. Die
beiden Verfügungen vom 7. Februar 2013 und die Verfügung vom 6. Dezember 2012 haben
insgesamt den Rentenanspruch der Beschwerdeführerin ab dem 1. Mai 2009 zum
Gegenstand. Auch wenn es sich um eine (rückwirkend) abgestufte Rentenzusprache
handelt, ist der Gegenstand der drei Verfügungen doch insgesamt der Rentenanspruch der
Beschwerdeführerin. Dieser Gegenstand kann nicht aufgeteilt werden; er bildet ein
unteilbares Ganzes. Die von der Beschwerdegegnerin vorgenommene Zerteilung des
Verfügungsgegenstandes auf drei Verfügungen erweist sich folglich als unzulässig.
Rechtsprechungsgemäss wird dieser Rechtsmangel allerdings gestützt auf den Art. 49
Abs. 3 Satz 2 ATSG, laut dem einer versicherten Person aus einer falschen Eröffnung einer
Verfügung (vorliegend: der falschen Rechtsmittelbelehrung der beiden später eröffneten
Verfügungen) kein Nachteil erwachsen kann, ignoriert und bei einer Anfechtung einer von
mehreren Verfügungen werden die anderen Verfügungen als mit angefochten qualifiziert,
sodass den Versicherten aus der Aufteilung des Gegenstandes auf mehrere Verfügungen
kein Nachteil erwächst (vgl. BGE 131 V 164). Angesichts der Anfechtung der Verfügung
vom 6. Dezember 2012 gelten vorliegend folglich die beiden Verfügungen vom 7. Februar
2013 als mit angefochten. Den Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens bildet damit der
Rentenanspruch der Beschwerdeführerin als Ganzes.

E. 2
2.1   Erwerbstätig gewesene Versicherte, die ihre Erwerbsfähigkeit nicht durch zumutbare
Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, verbessern oder erhalten können, während
eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent
arbeitsunfähig gewesen sind und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent
invalid sind, haben einen Anspruch auf eine Rente der Invalidenversicherung (Art. 28
Abs. 1 IVG). Für die Bestimmung des Invaliditätsgrades wird das Erwerbseinkommen, das
die versicherte Person nach dem Eintritt der Invalidität und nach der Durchführung der



medizinischen Behandlung und allfälliger Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr
zumutbare Tätigkeit bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage erzielen könnte, in Beziehung
zum Erwerbseinkommen gesetzt, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden
wäre (Art. 16 ATSG; Art. 28a Abs. 1 IVG). 2.2   Die Beschwerdeführerin hat vor dem
Eintritt ihrer Gesundheitsbeeinträchtigung als Hilfsarbeiterin gearbeitet und dabei ein – für
Hilfsarbeiterinnen – unterdurchschnittliches Einkommen erzielt. Gemäss dem Auszug aus
ihrem individuellen Beitragskonto hat das im Jahr vor dem Eintritt der
Gesundheitsbeeinträchtigung erzielte Einkommen 45’451 Franken betragen (IV-act. 80),
was den Angaben der damaligen Arbeitgeberin in deren Bericht vom 11. November 2008
entspricht (IV-act. 17). Die Beschwerdegegnerin ist zu Recht davon ausgegangen, dass die
Beschwerdeführerin mit diesem unterdurchschnittlichen Einkommen ihre
Erwerbsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft hat, das heisst dass sie in der Lage gewesen wäre,
ein höheres Einkommen zu erzielen. Es ist nämlich kein Grund dafür ersichtlich, weshalb
die Beschwerdeführerin nicht in der Lage gewesen sein sollte, ein durchschnittliches
Hilfsarbeiterinneneinkommen zu erzielen. Die Ausübung einer unterdurchschnittlich
entlöhnten Arbeit muss auf arbeitsmarktliche Zwänge oder auf andere äussere Einflüsse
zurückzuführen gewesen sein. Die Beschwerdeführerin hätte selbstverständlich in eine
besser bzw. durchschnittlich entlöhnte Tätigkeit gewechselt, wenn sie die Möglichkeit dazu
gehabt hätte. Indizien dafür, dass die Beschwerdeführerin eine Ausbildung absolviert oder
sich Kenntnisse eines spezifischen Berufs angeeignet hätte, wenn sie nicht krank geworden
wäre, liegen ebenfalls nicht vor, weshalb unwahrscheinlich ist, dass die Beschwerdeführerin
eine qualifizierte Tätigkeit ausgeübt hätte. Die Validenkarriere der Beschwerdeführerin
besteht also in der Ausübung einer durchschnittlich entlöhnten Hilfsarbeit. 2.3   Trotz ihrer
Gesundheitsbeeinträchtigungen kann der Beschwerdeführerin die Verrichtung einer dem
Leiden angepassten Hilfsarbeit zugemutet werden. Die Sachverständigen der asim haben
für solche leidensadaptierte Tätigkeiten bloss noch eine Leistungsfähigkeit von 50 Prozent
attestiert. Diese Arbeitsfähigkeitsschätzung haben sie ausführlich begründet. Die Zweifel
des Versicherungsgerichtes, ob sie bei der Arbeitsfähigkeitsschätzung eine ideal
leidensadaptierte Tätigkeit vor Augen gehabt haben, haben sie mit ihrer Ergänzung vom
10. April 2015 weitgehend ausgeräumt. Zwar bestehen nach wie vor gewisse Zweifel daran,
dass die Beschwerdeführerin selbst in ideal leidensadaptierten Tätigkeiten bloss noch zu 50
Prozent leistungsfähig sein soll, weshalb nicht mit Sicherheit von einer Arbeitsfähigkeit von
50 Prozent ausgegangen werden kann. Die Arbeitsfähigkeit muss allerdings nicht mit
Sicherheit bewiesen sein; es genügt, wenn sie mit dem Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit belegt ist. Angesichts der plausiblen, ausführlich begründeten und
prinzipiell nachvollziehbaren Ausführungen der Sachverständigen der asim ist dieser
erforderliche Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit trotz gewisser Restzweifel
erreicht, weshalb der Invaliditätsgrad der Beschwerdeführerin ausgehend von einer
Arbeitsfähigkeit von 50 Prozent für leidensadaptierte Tätigkeiten zu berechnen ist. 2.4   Die
Beschwerdeführerin wird allerdings nicht in der Lage sein, diese Restarbeitsfähigkeit mit
einem durchschnittlichen wirtschaftlichen Erfolg zu verwerten, das heisst dasselbe
Einkommen zu erzielen wie eine gesunde Hilfsarbeiterin, die zu 50 Prozent erwerbstätig ist.
Sie kann ihre Arbeitsleistung nämlich nicht flexibel erbringen, sondern ist darauf
angewiesen, jeweils morgens und bloss maximal zu 50 Prozent zu arbeiten. Bei einem
vorübergehend höheren Arbeitsanfall kann sie keine Überstunden leisten. Fällt eine
Arbeitskollegin aus, kann sie nicht einspringen. Ist der Arbeitgeber darauf angewiesen, dass
eine bestimmte Arbeit fertiggestellt wird, auch wenn dafür die normale Arbeitszeit



überschritten werden muss, kann die Beschwerdeführerin diesen Einsatz nicht leisten. Der
Arbeitgeber muss für die entsprechende Überzeit, auch wenn sie bloss eine halbe Stunde
dauert, einen Ersatz für die Beschwerdeführerin finden. Zudem ist mit einer erhöhten
Krankheitsanfälligkeit zu rechnen. Die Beschwerdeführerin wird der Arbeit möglicherweise
häufiger fern bleiben müssen als ihre gesunden Kolleginnen. Teilweise wird sie vermehrte
Pausen einlegen müssen, die den Betriebsablauf stören können. Aus all diesen Gründen
wird ein wirtschaftlich denkender Arbeitgeber der Beschwerdeführerin nicht denselben
Lohn ausrichten wie einer gesunden Mitbewerberin, die flexibel eingesetzt werden kann
und bloss im üblichen Rahmen hie und da krankheitsbedingt der Arbeit fern bleiben muss.
Auch der Umstand, dass die Beschwerdeführerin in der aktuellen Tätigkeit einen
unterdurchschnittlichen Lohn erzielt, kann als Indiz dafür angesehen werden, dass sie bloss
unterdurchschnittliche Lohnaussichten hat. Den entsprechenden unterdurchschnittlichen
Lohnaussichten ist mit einem Tabellenlohnabzug im Sinne des BGE 126 V 75 Rechnung zu
tragen. Da die Umstände, welche die Lohnaussichten schmälern, zwar ein gewisses
Gewicht haben, aber nicht aussergewöhnlich schwer wiegen, rechtfertigt sich praxisgemäss
ein Abzug von zehn Prozent. 2.5   Würde man zur Bemessung des Valideneinkommens
nicht auf einen durchschnittlichen Hilfsarbeiterlohn, sondern auf das von der
Beschwerdeführerin am letzten Arbeitsplatz erzielte Einkommen abstellen, müsste der
„Parallelisierungsselbstbehalt“ von fünf Prozent berücksichtigt werden, das heisst das
Valideneinkommen müsste bei der Parallelisierung auf 95 Prozent des massgebenden
Tabellenlohns von 52’039 Franken, also auf 49’437 Franken (anstelle des zuletzt erzielten
Lohnes von 46’139 Franken), festgesetzt werden. Der Ausgangswert des zumutbarerweise
erzielbaren Invalideneinkommens betrüge 52’039 Franken. Das Invalideneinkommen
würde sich folglich auf 23’418 Franken belaufen (= 52’039 Franken × 0,9 × 0,5). Daraus
ergäbe sich eine Erwerbseinbusse von 26’019 Franken respektive ein Invaliditätsgrad von
52,63 Prozent. Mit der Berücksichtigung des „Parallelisierungsselbstbehaltes“ (vgl. BGE
135 V 297) überstiege der Ausgangswert des zumutbarerweise erzielbaren
Invalideneinkommens das Valideneinkommen, weil das Valideneinkommen diesfalls ja nur
95 Prozent des Ausgangswertes des zumutbarerweise erzielbaren Invalideneinkommens
betrüge. Dies hätte zur Folge, dass die Beschwerdeführerin, wenn sie bloss qualitativ
eingeschränkt wäre (also bei einer vollen Arbeitsfähigkeit, aber bloss in leidensadaptierten
Tätigkeiten), negativ invalid wäre. Die qualitativen Beeinträchtigungen der Gesundheit
würden mit anderen Worten zu einer Erhöhung der Erwerbsfähigkeit führen, was
augenscheinlich ein unhaltbares Ergebnis wäre. Die „Parallelisierungspraxis“ dient der
Vermeidung solcher systemwidriger Ergebnisse. Weshalb aber bei geringfügigen
Differenzen zwischen einem unterdurchschnittlichen Valideneinkommen und einem
(höheren) Ausgangswert des zumutbarerweise erzielbaren Invalideneinkommens anders als
bei erheblicheren Differenzen keine Notwendigkeit bestehen sollte, die systemwidrigen und
das Ergebnis verfälschenden Einflüsse des nicht massgebenden tatsächlichen
Arbeitsmarktes zu eliminieren, ist nicht nachvollziehbar, denn das Problem ist dasselbe wie
bei erheblicheren Differenzen. Mit dem „Parallelisierungsselbstbehalt“ werden
systemwidrige, verfälschte Ergebnisse ohne jede gesetzliche Grundlage ignoriert. Die
Praxis des Bundesgerichtes hat zur Folge, dass all jene Versicherte, die ein
unterdurchschnittliches Valideneinkommen erzielt haben, in vergleichbaren Fällen einen
um ihren Arbeitsfähigkeitsgrad mal fünf Prozent niedrigeren Invaliditätsgrad als
durchschnittlich entlöhnte Versicherte haben. Beträgt der Arbeitsfähigkeitsgrad 60 Prozent,
ist ein durchschnittlich entlöhnter Hilfsarbeiter ohne Berücksichtigung eines



Tabellenlohnabzuges zu 40 Prozent invalid. Ein unterdurchschnittlich entlöhnter
Hilfsarbeiter ist dagegen bloss zu 37 Prozent invalid, weil er in der Lage ist, 60 Prozent von
105 Prozent seines Valideneinkommens, also 63 Prozent seines früheren Einkommens zu
erzielen. Beträgt der Arbeitsfähigkeitsgrad 50 Prozent, beträgt der Invaliditätsgrad bei
ansonsten gleichen Voraussetzungen einmal 50 Prozent und einmal 47,5 Prozent
(„Parallelisierungsverlust“: 50 Prozent von fünf Prozent). Beträgt der Arbeitsfähigkeitsgrad
40 Prozent, beträgt der Invaliditätsgrad bei ansonsten gleichen Voraussetzungen einmal 60
Prozent und einmal 58 Prozent („Parallelisierungsverlust“: 40 Prozent von fünf Prozent).
Unterdurchschnittlich entlöhnte Hilfsarbeiter werden folglich ohne sachlichen Grund
schlechter gestellt als durchschnittlich entlöhnte Versicherte, denn der Umstand des
vormals unterdurchschnittlichen Lohnes hat mit der Bemessung der Invalidität nichts zu
tun. Gleiches wird also nicht nach Massgabe seiner Gleichheit gleich, sondern vielmehr
ungleich behandelt, was eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes darstellt. Immer
dann, wenn der Arbeitsunfähigkeitsgrad genau einem Schwellenwert von Art. 28 Abs. 2
IVG entspricht (40, 50, 60 oder 70 Prozent), führt diese Ungleichbehandlung zu einer
empfindlichen, sachlich nicht gerechtfertigten Leistungseinbusse, was gesetz- und
verfassungswidrig ist. Richtigerweise muss deshalb vorliegend der Ausgangswert des
zumutbarerweise erzielbaren Invalideneinkommens dem Valideneinkommen entsprechen.
Für beide Einkommen muss der statistisch massgebende Betrag von 52’039 Franken
eingesetzt werden. Der Invaliditätsgrad beträgt folglich 55 Prozent (= [52’039 Franken –
52’039 Franken × 0,9 × 0,5] ÷ 52’039 Franken).

E. 3
3.1   Die Beschwerdegegnerin ist gestützt auf die medizinischen Akten zu Recht von einer
vollständigen Arbeitsunfähigkeit im Zeitraum von Mai 2008 bis Ende Oktober 2009
ausgegangen und hat der Beschwerdeführerin folglich zu Recht eine ganze Rente ab dem
1. Mai 2009 (nach dem Ablauf des Wartejahres) und bis zum 31. Januar 2010 (unter
Berücksichtigung von Art. 88a Abs. 1 IVV) zugesprochen. Die Zusprache einer
Viertelsrente ab dem 1. Februar 2010 ist dagegen rechtswidrig gewesen, denn die
Beschwerdeführerin hat ab diesem Zeitpunkt einen Anspruch auf eine halbe Rente. Insofern
ist die Beschwerde gutzuheissen. 3.2   Das Versicherungsgericht darf sich nicht damit
begnügen, ab dem 1. Februar 2010 eine halbe Rente zuzusprechen und die Sache zur
Festsetzung des Rentenbetrages an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, weil es damit
einen Feststellungsentscheid erliesse, wo ein rechtsgestaltender Entscheid möglich ist.
Rechtsgestaltend kann nämlich entschieden werden, weil die Beschwerdegegnerin den
„AHV-spezifischen“ Teil des Sachverhaltes (Erfüllung der Beitragszeit, massgebendes
durchschnittliches Jahreseinkommen) – anders als bei einer Abweisung des
Rentenbegehrens in der Verfügung – bereits abgeklärt hat. Dieser Sachverhalt muss vom
Gericht gewürdigt, das heisst in ein Urteil umgesetzt werden, wenn es sich nicht den
Vorwurf gefallen lassen will, es habe – rechtswidrig – eine Feststellung erlassen, wo eine
Rechtsgestaltung möglich und erforderlich gewesen sei (vgl. auch den Entscheid
IV 2014/274 des Versicherungsgerichtes des Kantons St. Gallen). Vorliegend müssen die
Rentenbeträge also direkt vom Versicherungsgericht festgesetzt werden. 3.3   Die
Beschwerdeführerin weist keine Beitragslücken auf, weshalb die Rentenskala 44 zur
Anwendung gelangt (vgl. IV-act. 109–8). Gemäss den (elektronisch erstellten) Akten der
Ausgleichskasse steht mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit fest, dass die Beschwerdeführerin in den massgebenden 19
Beitragsjahren anrechenbare Einkommen von total 658’624 Franken und damit ein



durchschnittliches Jahreseinkommen von 34’664 Franken erzielt hat, und dass ihr
durchschnittlichen Erziehungsgutschriften von 17’280 Franken anzurechnen sind. (vgl.
IV-act. 109–7). Damit ergibt sich ein massgebendes durchschnittliches Jahreseinkommen
von 51’944 Franken, das auf den nächsten Tabellenwert (51’984 Franken) aufzurunden ist.
Die Skala 44 sieht für das Jahr 2009 bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von
51’984 Franken eine ganze Rente der Invalidenversicherung von 1’879 Franken vor. Da die
damals 20 Jahre alte Tochter der Beschwerdeführerin ihre erstmalige Ausbildung im Juli
2009 abgeschlossen hat, besteht ein Anspruch auf eine Kinderrente für die Monate Mai,
Juni und Juli 2009. Deren Betrag beläuft sich gemäss der Skala 44 bei einem
durchschnittlichen Jahreseinkommen von 51’984 Franken auf 751 Franken pro Monat. Per
1. Februar 2010 besteht ein Anspruch auf eine halbe Rente von 940 Franken pro Monat. Per
1. Januar 2011 ist die Rente an die Teuerung respektive die neuen Rentenskalen und
Rentenbeträge anzupassen. Für die Anwendung der Skala 44 für das Jahr 2011 ist das
massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen von 51’944 Franken auf den
Tabellenwert von 52’896 Franken aufzurunden. Das Rentenberechnungsblatt der
Ausgleichskasse sieht als massgebenden Tabellenwert den Betrag von 53’352 Franken vor
(vgl. IV-act. 108–7), was dem nächsthöheren Rentenbetrag der Skala 44 für das Jahr 2009
entspricht und daher nicht massgebend sein kann, zumal sich das massgebende
durchschnittliche Jahreseinkommen nach dem Eintritt des Versicherungsfalles ja nicht mehr
verändern kann. Im Ergebnis hat die Ausgleichskasse dann allerdings den korrekten Wert
von 478 Franken für eine Viertelsrente ermittelt. Der Betrag der – geschuldeten – halben
Rente beträgt gemäss der Skala 44 für das Jahr 2011 956 Franken. Ab dem 1. Januar 2013
beläuft sich der massgebende Tabellenwert auf 53’352 Franken (vgl. IV-act. 99–5), was
einen monatlichen Rentenbetrag von 482 Franken für eine Viertelsrente und einen solchen
von 964 Franken für eine halbe Rente ergibt. Zusammenfassend hat die
Beschwerdeführerin also einen Anspruch auf eine ganze Invalidenrente von monatlich
1’879 Franken ab dem 1. Mai 2009, auf eine Kinderrente von je 751 Franken für die
Monate Mai, Juni und Juli 2009, auf eine halbe Rente von 940 Franken pro Monat ab dem
1. Februar 2010, auf eine halbe Rente von 956 Franken pro Monat ab dem 1. Januar 2011
und auf eine halbe Rente von 964 Franken pro Monat ab dem 1. Januar 2013.

E. 4
Die unterliegende Beschwerdegegnerin hat die gemäss Art. 69 Abs. 1 bis IVG zu
erhebenden und angesichts des durchschnittlichen Aufwandes auf 600 Franken
festzusetzenden Gerichtskosten sowie die Rechnung der asim für die Rückfrage im Betrag
von 263.80 Franken zu bezahlen. Der Beschwerdeführerin wird der von ihr geleistete
Kostenvorschuss in gleicher Höhe zurückerstattet. Da nach dem Entscheid IV 2009/403
bloss wenige Akten hinzugekommen sind und sich der Streit nur auf die Frage nach der
Bemessung der Vergleichseinkommen beschränkt hat, ist von einem
unterdurchschnittlichen Verfahrensaufwand auszugehen. Die Beschwerdegegnerin hat der
Beschwerdeführerin folglich eine Parteientschädigung von 2’500 Franken (einschliesslich
Barauslagen und Mehrwertsteuer) auszurichten. Demgemäss hat das Versicherungsgericht
im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP entschieden: 1.      Der Beschwerdeführerin
werden folgende Rentenleistungen der Invalidenversicherung zugesprochen: Ab dem
1. Mai eine ganze Rente von monatlich 1’879 Franken, ab dem 1. Februar 2010 eine halbe
Rente von monatlich 940 Franken, ab dem 1. Januar 2011 eine halbe Rente von monatlich
956 Franken und ab dem 1. Januar 2013 eine halbe Rente von monatlich 964 Franken
zuzüglich einer Kinderrente von monatlich 751 Franken für die Monate Mai, Juni und Juli



2009. 2.      Die Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten von Fr. 600.-- und die
Auslagen für die Rückfrage an die asim von Fr. 263.80, zusammen Fr. 863.80, zu bezahlen;
der Beschwerdeführerin wird der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.--
zurückerstattet. 3.      Die Beschwerdegegnerin hat der Beschwerdeführerin eine
Parteientschädigung von Fr. 2’500.-- auszurichten.
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